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Öffentliche Sitzung 

Kurzübersicht 

zum beiliegenden Beschluss 

Anlass Empfehlung der Bürgerversammlung des 3. Stadtbezirks 
Maxvorstadt vom 15.11.2023 
 

Inhalt Die Errichtung eines neuen Ausstellungsortes für Subkultur wird 
aufgrund der Haushaltslage der LHM abgelehnt. 
 

Gesamtkosten / 
Gesamterlöse 

-/- 
 
 

Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein 
 

Entscheidungs-
vorschlag 

Die Errichtung eines neuen Ausstellungsortes für Subkultur im 
Kunstareal wird aufgrund der Haushaltslage der LHM abgelehnt. 
 

Gesucht werden kann 
im RIS auch unter 

Kunstareal, Subkultur 
 
 

Ortsangabe -/- 
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1 Anlage 

 

Beschluss des Kulturausschusses vom 08.02.2024 (SB) 

Öffentliche Sitzung 

I. Vortrag des Referenten 

1. Ausgangslage 

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirks 03 – Maxvorstadt hat am 15.11.2023 folgenden 
Beschluss gefasst:  
 
„Stadtübergreifender Ausstellungsort für Subkultur im Kunstareal erschaffen. Bayern ist 
Kulturstaat und das Kunstareal der LHM ist eines der größten Museumsquartiere Europas, 
nur leider gibt es hier keinen Ort für Subkultur. Wir bitten deshalb die Stadtverwaltung im 
Kunstareal der Stadt München einen bezirksübergreifenden Ort für Subkultur zu errich-
ten.“ 

Der Beschluss wurde dem Kulturreferat zur Bearbeitung zugeleitet. Er ist im Kulturaus-
schuss zu behandeln.  

 

2. Entscheidungsvorschlag 

Der Begriff „Subkultur“ ist nicht definiert. Das Kulturreferat unterstützt aber ebenso wie das 
Sozialreferat bereits jetzt etliche Orte und Einrichtungen, die diesem Bereich zugeordnet 
werden können (z. B. das Import-Export im Kreativquartier, das Eine-Welt-Haus, das 
AMuseum, das Kösk, die Stadtteilkulturzentren). Zum Teil finden dort auch Ausstellungen 
statt. Die angespannte Haushaltslage der Landeshauptstadt München lässt es nicht zu, 
zusätzlich zu dem bestehenden Angebot eine neue Kultureinrichtung gleich welcher Aus-
richtung im Kunstareal zu errichten und zu finanzieren. Der Antrag ist deshalb abzu-
lehnen.  
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3. Klimaprüfung 

Ist Klimaschutzrelevanz gegeben: Nein 

 

Anhörung des Bezirksausschusses 

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhörung des Bezirksausschusses nicht vorge-
sehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).  

 

Die Korreferentin des Kulturreferats, Frau Stadträtin Schönfeld-Knor, Frau die Verwal-
tungsbeirätin für Kulturelle Bildung, Internationales, Urbane Kulturen, Frau Stadträtin 
Burneleit, der BA 3 sowie die Stadtkämmerei haben einen Abdruck der Beschlussvorlage 
erhalten.  

II. Antrag 

1. Die Errichtung eines bezirksübergreifenden Ortes für Subkultur im Kunstareal wird 
angesichts der angespannten Haushaltslage der LHM abgelehnt. 

2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 01625 der Bürgerversammlung des Stadtbezirks 03 – 
Maxvorstadt ist satzungsgemäß behandelt.  

3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

III. Beschluss 

nach Antrag. 

 

 

 

 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München 

Der / Die Vorsitzende Der Referent 

 
Ober-/Bürgermeister/-in 
ea. Stadtrat / ea. Stadträtin 

 
Anton Biebl 
Referent 
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IV. Abdruck von I. mit III. 

über Stadtratsprotokolle (D-II/V-SP) 

 

an das Direktorium – Dokumentationsstelle 

an das Revisionsamt 

z.K. 

V. Wv. Kulturreferat 

1. Die Übereinstimmung des vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift 
wird bestätigt. 

2. An GL-2 

An Abteilung 1 

An Abteilung 2 

An Abteilung 3 

An BA-Geschäftsstelle Mitte 

z.K. 

 

Am............................ 


